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VwRallg

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42a heute

2. VwGG § 42a gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42a gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 42a gültig von 05.01.1985 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Dem Stmk AWG 2004 und der Grazer AbfuhrO 2006 sind keine ausdrücklichen Kriterien zu entnehmen, nach denen

die Behörde ihr Ermessen zur Frage zu üben hätte, ob sie Aufstell- und Abholorte von Abfallsammelbehältern im

Einzelfall festlegt. Zwar hat nach § 8 Abs. 6 fünfter Satz Grazer AbfuhrO 2006 eine solche bescheidmäßige Festlegung
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jedenfalls dann zu erfolgen, wenn den voranstehenden VerpBichtungen seitens der Liegenschaftseigentümer/innen

nicht entsprochen wird. Dies stellt aber keine Einschränkung auf solche Fälle dar, weil ansonsten die Regelung des § 6

Abs. 8 zweiter Satz legcit. ohne Anwendungsbereich und damit sinnlos wäre, was aber im Zweifel nicht anzunehmen ist

(vgl. VwGH 22.12.2016, Ra 2014/07/0060). Eines der Ziele des Stmk AWG 2004 und der Grazer AbfuhrO 2006 ist eine

möglichst vollständige, geordnete und eFziente Sammlung und Abfuhr von Siedlungsabfällen. Dies ergibt sich etwa

aus § 6 Abs. 1 Stmk AWG 2004, wonach die Gemeinden für die Sammlung und Abfuhr der in einem Gemeindegebiet

anfallenden Siedlungsabfälle zu sorgen haben (AndienungspBicht), aus § 7 Abs. 1 Stmk AWG 2004 (§ 1 Abs. 2 Grazer

AbfuhrO 2006), wonach die Gemeinde dafür eine öGentliche Abfuhr einzurichten hat, aus § 8 Stmk AWG 2004 (§ 4

Grazer AbfuhrO 2006) über die AnschlusspBicht der Liegenschaftseigentümer/innen im Abfuhrbereich und § 9 Abs. 2

Stmk AWG 2004, wonach die Anzahl und Größe der zu verwendenden Abfallsammelbehälter oder Abfallsäcke so

festzulegen ist, dass der anfallende Siedlungsabfall innerhalb des Abfuhrzeitraumes ordnungsgemäß eingebracht

werden kann. Besonders deutlich wird dieses Ziel schließlich aus § 8 Abs. 6 legcit., der detaillierte VerpBichtungen für

Liegenschaftseigentümer/innen enthält, die darauf gerichtet sind, der öGentlichen Abfallabfuhr eine möglichst

gefahrlose sowie arbeits- und zeiteFziente Abholung und Entleerung der Abfallsammelbehälter zu ermöglichen. Dies

erfordert auch eine verlässliche Bereitstellung der Abfallsammelbehälter an einem dafür vorgesehenen Ort. Eine

solche ist aber dann in Gefahr, wenn die rechtliche Befugnis des Liegenschaftseigentümers oder der

Liegenschaftseigentümerin zur Aufstellung am bisherigen bzw. von ihm oder ihr bevorzugten Ort nicht (mehr)

gesichert ist. Einer solchen Unsicherheit kann durch die verbindliche Festlegung des Aufstell- und Abholortes

entgegengewirkt werden. Es liegt daher eine gesetzmäßige Handhabung des Ermessens iSd. § 10 Abs. 1 Stmk AWG

2004 und § 6 Abs. 8 Grazer AbfuhrO 2006 vor, wenn die bescheidmäßige Festlegung des Aufstell- und Abholortes eines

Abfallsammelbehälters aus dem Grunde erfolgt, dass nicht zweifelsfrei gesichert ist, dass (weiterhin) eine zivilrechtliche

Befugnis zur Aufstellung am bisherigen (und weiterhin beabsichtigten) Ort besteht.
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